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1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Héhe des beizutreibenden

Betrages zuziiglich 10% vorlaufig vollstreckbar |

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
Tatbestand

Die Beklagte betreibt unter der Bezeichnung eBay einen Online-Marktplatz. Es handelt sich
um eine Internetplattform, auf der privaten Endverbrauchern und Gewerbetreibenden die
 Moglichkeit gegeben wird, nach Durchfijhrung einer Registrierung selbstindig Waren zum
- Verkauf gegen Hochstgebot anzubieten. Die Beklagte stellt fiir die Nutzer lediglich die
Plattform zur Verfligung. Schutz vor unredlichen und von der Beklagten verbotenen
Geschiftspraktiken bietet den Kauﬁnteressenten die mogliche Einsicht in Bewertungsprofile
anderer Bieter.
In der ab 1. Juni 2003 gultlgen Fassung der Allgememen Geschiiftsbedingungen der
Beklagten heilit es uw.a.:
§ 4 Sperrung, Widerruf und Kiindigung
1. eBay kann ein Mitglied sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass
' ein Mitglied bei der Nutzung gegen diese AGB, die ebay-Grundsiitze oder '
geltendes Recht verstofit oder wenn eBay ein sonstiges berechtzgtes Interesse
an der Sperrung eines Mitglieds hat.
~2Bay kann ein Mitglied insbesondere dann sperren, wenn es
-+ wiederholt im Bewertungssystem gemdf3 § 4 negative Bewertungen erhalten
hat und die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen
Marktteilnehmer geboten ist;
- bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat; B
im Zusammenhang mit seiner Nutzung der eBay—Websn‘e Rechte Dritter
verletzt oder
- Leistungen von eBay missbraucht
- oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt..........
2. Sobald ein Mitglied gesperrt wurde, darf dieses Mztglzed die eBay—Webszte
nicht mehr nutzen und sich erneut anmelden.........
3. Das Mitglied kann den Nutzungsvertrag jederzeéit kiindigen...... :
4. ebay kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen
zum Monatsende kiindigen. Das Recht zur Sperrung bleibt hiervon

unoerunrr .....
Wegen der weiteren Regelungen wird auf die Anlage B 1 zur Klageerwiderung verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin, der in ihrem Handelsunternehmen angestellt ist, war Mitglied der
Beklagten und wickelte unter der Bezeichnung 4l in dem Zeitraum von Januar 2003 bis
Mai 2003 iiber 1000 Kontrakte mit anderen Parteien iiber diese Plattform ab. Uber Internet
verkaufte er allgemein pro Monat ca 200 Waren und kaufte 400 neue Waren, um diese
anschlieBend zum Kauf anzubieten
Mit Schreiben vom 30.5.2003 schloss die Beklagte den Ehemann der Kligerin vom Handel
bei ihr aus. Zur Begriindung verwies sie auf die vielen negativen Bewertungen des Klagers
mit der Folge, dass dieser als unseridses Mitglied einzustufen sei.. Der Ehemann der Klagerin |
wendete sich gegen den Ausschluss und bezeichnete die negativen Bewertungen anderer
Mitglieder als Rachebewertungen, weil er diese zuvor als negativ bewertet hatte. Haufiger

* Beanstandungspunkt war die bei Vertragsabschluss angeblich bereits bekannte Hohe der

Verpackungs- und Versandkosten. Wegen der weiteren Einzelheiten der Manoeh'ugen w1rd

auf die Seiten 6 ff der Klageschrift verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin stellte insoweit bei der Beklagten erfolglos einen Antrag auf

Loschung der negativen Bewertungen.
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Von ihrem Ehemann wurde die Kldgerin gebeten, so ihr urspriinglicher Vortrag, die Waren,
die er im Hinblick darauf, dass die Geschifte auf der eBay-Plattform so gut gingen, erworben
hatte, zu verduflern. :

Die Klagerin wurde am 7.7.2003 unter dem Namen il nach Uberpriifung ihrer
Angaben unbefristet zum Handel auf der eBay-Plattform zugelassen und wurde am-18.7.2003
ohne Vorwarnung vom Handel bei eBay ausgeschlossen, weil sie mit rnelli 111 im_
Zusammenhang stehe. Z-Vorsorglich erklirte die Beklagte die ordentliche Kiindigung zum
31.September 2003 (Anlage K 36 zur Klageschrift ). : .

Zum Zeitpunkt der Suspendierung der Kldgerin bot sie noch 78 Waren auf der Internet-
Plattform der Beklagten an, angeblich 47 Waren zu einem Gesamtpreis von 397,47 € waren
bereits vorgeboten, die ohne Sperrung des Accounts verduBert worden wéren .-

Die Kligerin wendet sich gegen diese Kiindigung, weil das Vorgehen der Beklagten quasi der
Sippenhaft gleichkomme. .

Mit der bei dem Landgericht Potsdam anhiingig gemachten Klage haben die Kldgerin und ihr
Ehemann beantragt, - ’ '
1. die Beklagte zu verurteilen, die Sperrungen der eBay-Accounts 4l und
2ol 2. f7uheben, _ : ‘ -
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Kldgerin einen Betrag von 397,47 € zu zahlen.
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kldgern simtliche materielle
Schiden, die aus der Sperrung der eBay-Accounts JENIN und annitalia
entstanden sind, zu ersetzen. '
hilfsweise den Rechtsstreit an das Landgericht Berlin zu verweisen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

31.Mai 2003 -dring

Die Beklagte hat die Zulassigkeit der Klage beanstandet. insbesondere die Zustandigkeit des
Landgerichts Potsdam gerigt.

- Sie hat behauptet, die Sperrung des Nutzerkpntos dés Ehemannes

wegen der negativen Bewertungen anderer Bieter — neun davon in der Zeit vom 26 Bis o

003 end gebotgn, weil dessen urspriinglich positives Bewertungsprofil dem
aktuellen in keiner Weise mehr entsprochen habe. Die Sperrung der Klagerin sei rechtens, weil es sich

der Klagerin war

augenscheinlich um eine Umgehung des dem Ehemann gegeniiber ausgespi'ochenen Verbots

der Nutzung der Internet-Plattform handele. Eigentlicher Inhaber i inn
ot Koo gomen , 1g _ er aber des Kontos sei der Ehemann |

Das Landgericht Potsdam (Aktenzeichen 2 O 49/04) hat die Klage des Ehemannes der Klagerin abgewiesen |
und den Rechtsstreit der Klagerin abgetrennt und an das erkennende Gericht verwiesen.
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Die Klagerin vertritt die Ansicht, die Beklagte habe ihren Ehemann nicht sperren dii i
negativé ik Selteshdh bR S siH{AKTATK UAd h'ifeﬂf.“g@?@éfﬁ?é&ttiéﬁtﬁ?ﬁé‘é’é‘gj&é?w(éﬁii De
E1_nze]he1ten wird auch auf den Schriftsatz vom 13.4.2004 — dort Seite 6 ff — verwiesen. V
Die Beklagte hitte priifen miissen, ob ihrem Ehemann schwere Verfehlungen zur Last éeleot
Wii_n_ien und ob insoweit eine Nutzungsbeschrinkung in Betracht kime. )
Bei ihrer Anmeldung handele es sich nicht um eine verbotenen Neuanmeldung unter anderem
Namen; denn es habe sich um ihren Warenbestand gehandelt.

Sie selbst sei nicht negativ aufgefallen

Die Kldger verhandeln mit den

bisherigen Antrdgen, soweit diese die Kldgerin betreffen.

‘Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird Bé_zug genommen auf den vorgetragenen
Inhalt der gewechselten Schriftsitze nebst Anlagen.

‘Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begriindet.

——"Dic Beklagle War Zur auBerordentlichen Sperrung des NUtzZerkontos der Kiagerimberechtigt—

Zwischen den Parteien ist ein Schuldverhiltnis gemdB § 311 Abs. 1 BGB begriindet worden,
nach dessen Inhalt die Kligerin die Internet-Plattform der Beklagten gegen Entgelt nutzen
durfie. : ,

Dieses Vertragsverhiltnis ist durch die seitens der Beklagten erkldrten Kiindigung wirksam
beendet. '

Die auBerordentliche Kiindigung ist wirksam. Analog § 626 BGB kann ein Schuldverhéltnis
~ ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist beendet werden, wenn einer Partei die Einhaltung de
Kiindigungsfrist nicht zumutbar ist. - ‘

So liegen die Dinge hier.
Die f(léigerin wollte — nachdem ihrem Mann die Nutzung der Infernet-Plattform seitens der

Beklagten gesperrt worden war- diese Sperrung umgehen, indem sie sich selbst als Nutzer
anmeldete.
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Mit dem Einwand, der Ehemann habe quasi fir ,inre* Waren die Internet-Plattform der Beklagten genutzt,

kann die Klagerin nicht gehért werden. Ihr Ehemann hatte sich personlich und nicht unter dem
Handelsunternehmen der Klégerin registrieren lassen.

Mit der Vertreibung dieser Waren unter spéter ihrem eigénen Namen sollte die Sperre tiir
ithren Mann umgangen werden, denn es wird nicht dargetan, dass die Kligerin nunmehr
'persénh'ch die Plattform nutzen wollte. '

Insoweit hat die Kligerin die Beklagte bei Vertragseingehung iiber eine Tatsache getduscht,
die im Verkehr als wesentlich anzusehen ist. Hitte die Klzigerin bereits mit dem Antrag die
Tatsache, dass sie die Ware an Stelle ihres Mannes anbieten wollte oder diesem eine neu
Nutzungsméglichkeit schaffen wollte, offenbart, so hitte sie im Hinblick auf dessen Sperrung
ohne weiteres die Registrierung nicht erreicht . Nichts anderes gilt, wenn es sich dabei um
Waren handelte, die ihr Ehemann fiir sie anbot. : _ .

Auf die Frage, ob die Sperre des Ehemannes zu recht erfolgte, wie das Landgericht Potsdam

bestitigte, musste das Gericht nicht eingehen, denn das andert an dem Vertrauensbruch der

- Kldgerin nichts.

Unabhiingig hiervon ist die Sperrung aber auch im Hinblick auf die erklirte ordentliche
Kindigung begriindet. : . _ :
Dabei kann offen bleiben, ob die Klauselin § 2 Abs. 10 der allgemeinen
Geschiftsbedingungen der Inhaltskontrolle standhilt, da die Beklagte auch bei

- Unwirksamkeit dieser Klausel den Vert ag entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

kiindigen kann.. ' : o

Wie bereits das Landgericht Berlin zum Aktenzeichen 180 600/02 ausgefiihrt hat, handelt es
sich bei dem zugrundeliegenden Vertragsverhiltnis um einen Dienstvertrag mit '
Geschéiﬁsbesorgungselcmenten ( Palandt-Sprau, Komm zum BGB, 62.Aufl. § 675 Rd 25,
Gaul WM 2000, 1783, 1784; Wilmer NTW-CoR. 2000,94,98).

Das Gericht hat weiter ausgefiihrt: : ‘

——rDaessichrumein Daverschuldvarhaltis handelt, ist eine ordentliche Kiindigung des
Vertragsverhiltnisses von Jjeder Partei grundsitzlich zuldssig, so lange ein ordentliches ,
Kiindigungsverhiltnis nicht aus geschlossen ist. Zu welcher Zeit und unter Einhaltung
welcher Kﬁndigungsfristen ein derartiger Vertrag gekiindigt werden kann, Iisst sich
unter Berticksichtigung aller wesentlichen Begleitumstinde unter Abwigung der
Interessenlage der Vertragsparteien nach Treu und Glauben und den Verkehrssitten

benachteiligt, §§ 9, 24 AGBGb Dies ist der Fall, wenn der Verwender durch die
Klausel seine Interessen auf Kosten des anderen Teils durchzusetzen vérsucht, ohne
dessen Belange angemessen zu berlicksichtigen, oder ihm einen angemessenen .
Ausgleich zu gewihren»Ein Indiz fiir die fehlende Angemessenheit in diesem Sinne
- kann die Abweichung von dispositiven gesetzlichen Bestimmungen sein, soweit' *
diese als -Ausdruck des Gerechtigkeitsgebots erscheinen.
b) . ’
Bei der vorzunehmenden Berticksichtigung der beiderseitigen Vertragsinteressen ist
das Interesse des Nutzers, seine Geschifte tiber die Plattform der Antragsgegnerin
anzubieten, abzuwigen mit dem Interesse der A.'ntragsgegnerin, fiir einen
ordnungsgemiBen Geschiftsab-
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lauf zu sorgen. Dabei ist im besonderen MaRe zu beachten, dass ‘bei Online-Marktplatzen &ine
erhohte Missbrauchsgefahr besteht, die in der Anonymitat der Nutzer bedingt ist. Der Online-
Anbieter hat nur begrenzt die Méglichkeit, mit bestimmten Sicherungsmaf&nahmen Zu versu-
chen, diesem Missbrauch zu begegnen. Die Antragsgegnerin hat um dieser latent bestehen-
den Missbrauchsgefahr begegnen zu kénnen, auch ein berechtig'tes Interesse daran, den Zu-
" gang zu ihrem O‘nline-Marktplatzes zu steuern. Andererseits nutzt der Antragsteller seit ldnge-
rem den in‘ine-Marktpiatz der Antragsgegnerin und hat glaubhaft gemacht, mit den Onliné—
Auktionen den Lebensunterhalt fir sich und seine Familie zu verdienen. Hier ist ein schit-
zenswertes lnteresse vorhanden, sich.auf eine Beendigung der Geschaﬁstatlgkelt In ange-
messener Zeit elnstellen zZu konnen Allerdings ist es fraghch ob von der Antragsgegnerin bei
der Vielzahi und Anonymitat der N_utzer verlangt werden kann, ihre Nutzer danach zu unter- |
' Vschei'den. obAdiese den Online-Marktplatz zur Exfstenzsicherung nutzen oder nur fir gelegent-
liche Geschafte. Das vereinbarte Kundngungsrecht der Antragsgegnerln von 14 Tagen zum
Monatsende onentlert sich an der Kindigungsfrist in § 621 Nr. 5 GB. Dles kann als ein Indiz

daflr gewertet'werden, dass die Regelungin § 2 Nr. 10 den Antragsteller als Nutzer nicht un-

""angemesSeh benachteiligt. Jedenfalls erscheint eine Kundlgungsfrlst d|e langer als d|e in §
622 BGB fiir Arbeitnehmer normierten Kindigungsfristen ist, als nicht angebracht, denn der’
Antragsteller kann nicht die Schutzwirdigkeit eines Arbeitnehmers beanspruchen. Unter die-
sen Umstanden ist mittlerweile dés Vertragsverhéitnis beendet denn eine Kindigungsfrist von

- mehr als zwei Monaten ist nicht mehr angemessen, wobei eine Kindigung nicht zum Monats-

ende zu erfolgen hat.

c)

éine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der.Ma’rktstellung der Antragsgegnerin. Es
ist gerichtsbekannt-, dass die Antragsgegnerin gegenwartig zwar das fuhrende Online-
Auktionshaus ist. Dennoch kann der Antragsteller daraus keinen Anspruch auf einen Zugang

herleiten. Aus der Tatsache des Marktflhrers I4sst sich eine marktbeherrschende Stellung

ZP 550
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“nicht ableiten. Es sind auch weitere Auktionshiuser neben der Beklagten téﬁg. Die
Kligerin kann den Online-Markt auch durch eigene Angebote nutzen.“

Aufgrund dieser Erwdgungen hat das Landgericht Berlin -Aktenzeichen 18 O 600/02-
zutreffend die Wirksamkeit des § 2 Abs. 10 der AGB der Beklaoten bejahLDas
erkennende Gericht schlieft sich dieser Entscheidung an. '

Insoweit war der Antrag auf Sperrung abqueisen.

Der Klagerin steht aber auch kein Anspruch auf Schadensersatz Zu.

Ein Schadensersatzanspruch ist nicht gegeben, denn die auBerordentliche Kiindigung -
des Vertrages Wwar — wie oben dargestellt, rechtens. - ¢ - .

" Die Klagerln hat aber auch keinen Anspruch auf Schadensersatz weil die ohnehln einen Schaden nicht
hinreichend dargetan hat.

Weder sind die Waren im einzelnen dargestellt, noch besagt die Behauptung, dass
entsprechende Vorgebote vorlagen, dass die vorzeitige Beendigung einen
wirtschaftlichen Schaden bei der Kldgerin verursachte. Die Kligerin hat das Eigentum
an der Ware durch die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhiltnisses behalten.

Nach allem war die Klage mit der Kostegfolge des § 91 ZPO abzuweisen.
Die prozessuale Nebenentscheidung im Ubrigen beruht auf dem § 709 ZPO.

Fisch
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Tatbestand

Die Beklagte betreibt unter der Bezeichnung eBay einen Online-Marktplatz. Es handelt sich
um eine Internetplattform, auf der privaten Endverbrauchern und Gewerbetreibenden die
 Moglichkeit gegeben wird, nach Durchfijhrung einer Registrierung selbstindig Waren zum
- Verkauf gegen Hochstgebot anzubieten. Die Beklagte stellt fiir die Nutzer lediglich die
Plattform zur Verfligung. Schutz vor unredlichen und von der Beklagten verbotenen
Geschiftspraktiken bietet den Kauﬁnteressenten die mogliche Einsicht in Bewertungsprofile
anderer Bieter.
In der ab 1. Juni 2003 gultlgen Fassung der Allgememen Geschiiftsbedingungen der
Beklagten heilit es uw.a.:
§ 4 Sperrung, Widerruf und Kiindigung
1. eBay kann ein Mitglied sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass
' ein Mitglied bei der Nutzung gegen diese AGB, die ebay-Grundsiitze oder '
geltendes Recht verstofit oder wenn eBay ein sonstiges berechtzgtes Interesse
an der Sperrung eines Mitglieds hat.
~2Bay kann ein Mitglied insbesondere dann sperren, wenn es
-+ wiederholt im Bewertungssystem gemdf3 § 4 negative Bewertungen erhalten
hat und die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen
Marktteilnehmer geboten ist;
- bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat; B
im Zusammenhang mit seiner Nutzung der eBay—Websn‘e Rechte Dritter
verletzt oder
- Leistungen von eBay missbraucht
- oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt..........
2. Sobald ein Mitglied gesperrt wurde, darf dieses Mztglzed die eBay—Webszte
nicht mehr nutzen und sich erneut anmelden.........
3. Das Mitglied kann den Nutzungsvertrag jederzeéit kiindigen...... :
4. ebay kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen
zum Monatsende kiindigen. Das Recht zur Sperrung bleibt hiervon

unoerunrr .....
Wegen der weiteren Regelungen wird auf die Anlage B 1 zur Klageerwiderung verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin, der in ihrem Handelsunternehmen angestellt ist, war Mitglied der
Beklagten und wickelte unter der Bezeichnung 4l in dem Zeitraum von Januar 2003 bis
Mai 2003 iiber 1000 Kontrakte mit anderen Parteien iiber diese Plattform ab. Uber Internet
verkaufte er allgemein pro Monat ca 200 Waren und kaufte 400 neue Waren, um diese
anschlieBend zum Kauf anzubieten
Mit Schreiben vom 30.5.2003 schloss die Beklagte den Ehemann der Kligerin vom Handel
bei ihr aus. Zur Begriindung verwies sie auf die vielen negativen Bewertungen des Klagers
mit der Folge, dass dieser als unseridses Mitglied einzustufen sei.. Der Ehemann der Klagerin |
wendete sich gegen den Ausschluss und bezeichnete die negativen Bewertungen anderer
Mitglieder als Rachebewertungen, weil er diese zuvor als negativ bewertet hatte. Haufiger

* Beanstandungspunkt war die bei Vertragsabschluss angeblich bereits bekannte Hohe der

Verpackungs- und Versandkosten. Wegen der weiteren Einzelheiten der Manoeh'ugen w1rd

auf die Seiten 6 ff der Klageschrift verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin stellte insoweit bei der Beklagten erfolglos einen Antrag auf

Loschung der negativen Bewertungen.
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Von ihrem Ehemann wurde die Kldgerin gebeten, so ihr urspriinglicher Vortrag, die Waren,
die er im Hinblick darauf, dass die Geschifte auf der eBay-Plattform so gut gingen, erworben
hatte, zu verduflern. :

Die Klagerin wurde am 7.7.2003 unter dem Namen il nach Uberpriifung ihrer
Angaben unbefristet zum Handel auf der eBay-Plattform zugelassen und wurde am-18.7.2003
ohne Vorwarnung vom Handel bei eBay ausgeschlossen, weil sie mit rnelli 111 im_
Zusammenhang stehe. Z-Vorsorglich erklirte die Beklagte die ordentliche Kiindigung zum
31.September 2003 (Anlage K 36 zur Klageschrift ). : .

Zum Zeitpunkt der Suspendierung der Kldgerin bot sie noch 78 Waren auf der Internet-
Plattform der Beklagten an, angeblich 47 Waren zu einem Gesamtpreis von 397,47 € waren
bereits vorgeboten, die ohne Sperrung des Accounts verduBert worden wéren .-

Die Kligerin wendet sich gegen diese Kiindigung, weil das Vorgehen der Beklagten quasi der
Sippenhaft gleichkomme. .

Mit der bei dem Landgericht Potsdam anhiingig gemachten Klage haben die Kldgerin und ihr
Ehemann beantragt, - ’ '
1. die Beklagte zu verurteilen, die Sperrungen der eBay-Accounts 4l und
2ol 2. f7uheben, _ : ‘ -
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Kldgerin einen Betrag von 397,47 € zu zahlen.
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kldgern simtliche materielle
Schiden, die aus der Sperrung der eBay-Accounts JENIN und annitalia
entstanden sind, zu ersetzen. '
hilfsweise den Rechtsstreit an das Landgericht Berlin zu verweisen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

31.Mai 2003 -dring

Die Beklagte hat die Zulassigkeit der Klage beanstandet. insbesondere die Zustandigkeit des
Landgerichts Potsdam gerigt.

- Sie hat behauptet, die Sperrung des Nutzerkpntos dés Ehemannes

wegen der negativen Bewertungen anderer Bieter — neun davon in der Zeit vom 26 Bis o

003 end gebotgn, weil dessen urspriinglich positives Bewertungsprofil dem
aktuellen in keiner Weise mehr entsprochen habe. Die Sperrung der Klagerin sei rechtens, weil es sich

der Klagerin war

augenscheinlich um eine Umgehung des dem Ehemann gegeniiber ausgespi'ochenen Verbots

der Nutzung der Internet-Plattform handele. Eigentlicher Inhaber i inn
ot Koo gomen , 1g _ er aber des Kontos sei der Ehemann |

Das Landgericht Potsdam (Aktenzeichen 2 O 49/04) hat die Klage des Ehemannes der Klagerin abgewiesen |
und den Rechtsstreit der Klagerin abgetrennt und an das erkennende Gericht verwiesen.
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Die Klagerin vertritt die Ansicht, die Beklagte habe ihren Ehemann nicht sperren dii i
negativé ik Selteshdh bR S siH{AKTATK UAd h'ifeﬂf.“g@?@éfﬁ?é&ttiéﬁtﬁ?ﬁé‘é’é‘gj&é?w(éﬁii De
E1_nze]he1ten wird auch auf den Schriftsatz vom 13.4.2004 — dort Seite 6 ff — verwiesen. V
Die Beklagte hitte priifen miissen, ob ihrem Ehemann schwere Verfehlungen zur Last éeleot
Wii_n_ien und ob insoweit eine Nutzungsbeschrinkung in Betracht kime. )
Bei ihrer Anmeldung handele es sich nicht um eine verbotenen Neuanmeldung unter anderem
Namen; denn es habe sich um ihren Warenbestand gehandelt.

Sie selbst sei nicht negativ aufgefallen

Die Kldger verhandeln mit den

bisherigen Antrdgen, soweit diese die Kldgerin betreffen.

‘Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird Bé_zug genommen auf den vorgetragenen
Inhalt der gewechselten Schriftsitze nebst Anlagen.

‘Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begriindet.

——"Dic Beklagle War Zur auBerordentlichen Sperrung des NUtzZerkontos der Kiagerimberechtigt—

Zwischen den Parteien ist ein Schuldverhiltnis gemdB § 311 Abs. 1 BGB begriindet worden,
nach dessen Inhalt die Kligerin die Internet-Plattform der Beklagten gegen Entgelt nutzen
durfie. : ,

Dieses Vertragsverhiltnis ist durch die seitens der Beklagten erkldrten Kiindigung wirksam
beendet. '

Die auBerordentliche Kiindigung ist wirksam. Analog § 626 BGB kann ein Schuldverhéltnis
~ ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist beendet werden, wenn einer Partei die Einhaltung de
Kiindigungsfrist nicht zumutbar ist. - ‘

So liegen die Dinge hier.
Die f(léigerin wollte — nachdem ihrem Mann die Nutzung der Infernet-Plattform seitens der

Beklagten gesperrt worden war- diese Sperrung umgehen, indem sie sich selbst als Nutzer
anmeldete.
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Mit dem Einwand, der Ehemann habe quasi fir ,inre* Waren die Internet-Plattform der Beklagten genutzt,

kann die Klagerin nicht gehért werden. Ihr Ehemann hatte sich personlich und nicht unter dem
Handelsunternehmen der Klégerin registrieren lassen.

Mit der Vertreibung dieser Waren unter spéter ihrem eigénen Namen sollte die Sperre tiir
ithren Mann umgangen werden, denn es wird nicht dargetan, dass die Kligerin nunmehr
'persénh'ch die Plattform nutzen wollte. '

Insoweit hat die Kligerin die Beklagte bei Vertragseingehung iiber eine Tatsache getduscht,
die im Verkehr als wesentlich anzusehen ist. Hitte die Klzigerin bereits mit dem Antrag die
Tatsache, dass sie die Ware an Stelle ihres Mannes anbieten wollte oder diesem eine neu
Nutzungsméglichkeit schaffen wollte, offenbart, so hitte sie im Hinblick auf dessen Sperrung
ohne weiteres die Registrierung nicht erreicht . Nichts anderes gilt, wenn es sich dabei um
Waren handelte, die ihr Ehemann fiir sie anbot. : _ .

Auf die Frage, ob die Sperre des Ehemannes zu recht erfolgte, wie das Landgericht Potsdam

bestitigte, musste das Gericht nicht eingehen, denn das andert an dem Vertrauensbruch der

- Kldgerin nichts.

Unabhiingig hiervon ist die Sperrung aber auch im Hinblick auf die erklirte ordentliche
Kindigung begriindet. : . _ :
Dabei kann offen bleiben, ob die Klauselin § 2 Abs. 10 der allgemeinen
Geschiftsbedingungen der Inhaltskontrolle standhilt, da die Beklagte auch bei

- Unwirksamkeit dieser Klausel den Vert ag entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

kiindigen kann.. ' : o

Wie bereits das Landgericht Berlin zum Aktenzeichen 180 600/02 ausgefiihrt hat, handelt es
sich bei dem zugrundeliegenden Vertragsverhiltnis um einen Dienstvertrag mit '
Geschéiﬁsbesorgungselcmenten ( Palandt-Sprau, Komm zum BGB, 62.Aufl. § 675 Rd 25,
Gaul WM 2000, 1783, 1784; Wilmer NTW-CoR. 2000,94,98).

Das Gericht hat weiter ausgefiihrt: : ‘

——rDaessichrumein Daverschuldvarhaltis handelt, ist eine ordentliche Kiindigung des
Vertragsverhiltnisses von Jjeder Partei grundsitzlich zuldssig, so lange ein ordentliches ,
Kiindigungsverhiltnis nicht aus geschlossen ist. Zu welcher Zeit und unter Einhaltung
welcher Kﬁndigungsfristen ein derartiger Vertrag gekiindigt werden kann, Iisst sich
unter Berticksichtigung aller wesentlichen Begleitumstinde unter Abwigung der
Interessenlage der Vertragsparteien nach Treu und Glauben und den Verkehrssitten

benachteiligt, §§ 9, 24 AGBGb Dies ist der Fall, wenn der Verwender durch die
Klausel seine Interessen auf Kosten des anderen Teils durchzusetzen vérsucht, ohne
dessen Belange angemessen zu berlicksichtigen, oder ihm einen angemessenen .
Ausgleich zu gewihren»Ein Indiz fiir die fehlende Angemessenheit in diesem Sinne
- kann die Abweichung von dispositiven gesetzlichen Bestimmungen sein, soweit' *
diese als -Ausdruck des Gerechtigkeitsgebots erscheinen.
b) . ’
Bei der vorzunehmenden Berticksichtigung der beiderseitigen Vertragsinteressen ist
das Interesse des Nutzers, seine Geschifte tiber die Plattform der Antragsgegnerin
anzubieten, abzuwigen mit dem Interesse der A.'ntragsgegnerin, fiir einen
ordnungsgemiBen Geschiftsab-
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lauf zu sorgen. Dabei ist im besonderen MaRe zu beachten, dass ‘bei Online-Marktplatzen &ine
erhohte Missbrauchsgefahr besteht, die in der Anonymitat der Nutzer bedingt ist. Der Online-
Anbieter hat nur begrenzt die Méglichkeit, mit bestimmten Sicherungsmaf&nahmen Zu versu-
chen, diesem Missbrauch zu begegnen. Die Antragsgegnerin hat um dieser latent bestehen-
den Missbrauchsgefahr begegnen zu kénnen, auch ein berechtig'tes Interesse daran, den Zu-
" gang zu ihrem O‘nline-Marktplatzes zu steuern. Andererseits nutzt der Antragsteller seit ldnge-
rem den in‘ine-Marktpiatz der Antragsgegnerin und hat glaubhaft gemacht, mit den Onliné—
Auktionen den Lebensunterhalt fir sich und seine Familie zu verdienen. Hier ist ein schit-
zenswertes lnteresse vorhanden, sich.auf eine Beendigung der Geschaﬁstatlgkelt In ange-
messener Zeit elnstellen zZu konnen Allerdings ist es fraghch ob von der Antragsgegnerin bei
der Vielzahi und Anonymitat der N_utzer verlangt werden kann, ihre Nutzer danach zu unter- |
' Vschei'den. obAdiese den Online-Marktplatz zur Exfstenzsicherung nutzen oder nur fir gelegent-
liche Geschafte. Das vereinbarte Kundngungsrecht der Antragsgegnerln von 14 Tagen zum
Monatsende onentlert sich an der Kindigungsfrist in § 621 Nr. 5 GB. Dles kann als ein Indiz

daflr gewertet'werden, dass die Regelungin § 2 Nr. 10 den Antragsteller als Nutzer nicht un-

""angemesSeh benachteiligt. Jedenfalls erscheint eine Kundlgungsfrlst d|e langer als d|e in §
622 BGB fiir Arbeitnehmer normierten Kindigungsfristen ist, als nicht angebracht, denn der’
Antragsteller kann nicht die Schutzwirdigkeit eines Arbeitnehmers beanspruchen. Unter die-
sen Umstanden ist mittlerweile dés Vertragsverhéitnis beendet denn eine Kindigungsfrist von

- mehr als zwei Monaten ist nicht mehr angemessen, wobei eine Kindigung nicht zum Monats-

ende zu erfolgen hat.

c)

éine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der.Ma’rktstellung der Antragsgegnerin. Es
ist gerichtsbekannt-, dass die Antragsgegnerin gegenwartig zwar das fuhrende Online-
Auktionshaus ist. Dennoch kann der Antragsteller daraus keinen Anspruch auf einen Zugang

herleiten. Aus der Tatsache des Marktflhrers I4sst sich eine marktbeherrschende Stellung

ZP 550
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“nicht ableiten. Es sind auch weitere Auktionshiuser neben der Beklagten téﬁg. Die
Kligerin kann den Online-Markt auch durch eigene Angebote nutzen.“

Aufgrund dieser Erwdgungen hat das Landgericht Berlin -Aktenzeichen 18 O 600/02-
zutreffend die Wirksamkeit des § 2 Abs. 10 der AGB der Beklaoten bejahLDas
erkennende Gericht schlieft sich dieser Entscheidung an. '

Insoweit war der Antrag auf Sperrung abqueisen.

Der Klagerin steht aber auch kein Anspruch auf Schadensersatz Zu.

Ein Schadensersatzanspruch ist nicht gegeben, denn die auBerordentliche Kiindigung -
des Vertrages Wwar — wie oben dargestellt, rechtens. - ¢ - .

" Die Klagerln hat aber auch keinen Anspruch auf Schadensersatz weil die ohnehln einen Schaden nicht
hinreichend dargetan hat.

Weder sind die Waren im einzelnen dargestellt, noch besagt die Behauptung, dass
entsprechende Vorgebote vorlagen, dass die vorzeitige Beendigung einen
wirtschaftlichen Schaden bei der Kldgerin verursachte. Die Kligerin hat das Eigentum
an der Ware durch die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhiltnisses behalten.

Nach allem war die Klage mit der Kostegfolge des § 91 ZPO abzuweisen.
Die prozessuale Nebenentscheidung im Ubrigen beruht auf dem § 709 ZPO.

Fisch
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- Landgericht Berlin
- Im Namen des Volkes
o Urteil |

Geschaftsnummer: 14 O 482/04 verkindetam:  28.12.2004

Wolff
_ : L _ : Justizsekretarin z. A.
Indem Rechtsstreit .
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1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Héhe des beizutreibenden

Betrages zuziiglich 10% vorlaufig vollstreckbar |
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Tatbestand

Die Beklagte betreibt unter der Bezeichnung eBay einen Online-Marktplatz. Es handelt sich
um eine Internetplattform, auf der privaten Endverbrauchern und Gewerbetreibenden die
 Moglichkeit gegeben wird, nach Durchfijhrung einer Registrierung selbstindig Waren zum
- Verkauf gegen Hochstgebot anzubieten. Die Beklagte stellt fiir die Nutzer lediglich die
Plattform zur Verfligung. Schutz vor unredlichen und von der Beklagten verbotenen
Geschiftspraktiken bietet den Kauﬁnteressenten die mogliche Einsicht in Bewertungsprofile
anderer Bieter.
In der ab 1. Juni 2003 gultlgen Fassung der Allgememen Geschiiftsbedingungen der
Beklagten heilit es uw.a.:
§ 4 Sperrung, Widerruf und Kiindigung
1. eBay kann ein Mitglied sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass
' ein Mitglied bei der Nutzung gegen diese AGB, die ebay-Grundsiitze oder '
geltendes Recht verstofit oder wenn eBay ein sonstiges berechtzgtes Interesse
an der Sperrung eines Mitglieds hat.
~2Bay kann ein Mitglied insbesondere dann sperren, wenn es
-+ wiederholt im Bewertungssystem gemdf3 § 4 negative Bewertungen erhalten
hat und die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen
Marktteilnehmer geboten ist;
- bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat; B
im Zusammenhang mit seiner Nutzung der eBay—Websn‘e Rechte Dritter
verletzt oder
- Leistungen von eBay missbraucht
- oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt..........
2. Sobald ein Mitglied gesperrt wurde, darf dieses Mztglzed die eBay—Webszte
nicht mehr nutzen und sich erneut anmelden.........
3. Das Mitglied kann den Nutzungsvertrag jederzeéit kiindigen...... :
4. ebay kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen
zum Monatsende kiindigen. Das Recht zur Sperrung bleibt hiervon

unoerunrr .....
Wegen der weiteren Regelungen wird auf die Anlage B 1 zur Klageerwiderung verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin, der in ihrem Handelsunternehmen angestellt ist, war Mitglied der
Beklagten und wickelte unter der Bezeichnung 4l in dem Zeitraum von Januar 2003 bis
Mai 2003 iiber 1000 Kontrakte mit anderen Parteien iiber diese Plattform ab. Uber Internet
verkaufte er allgemein pro Monat ca 200 Waren und kaufte 400 neue Waren, um diese
anschlieBend zum Kauf anzubieten
Mit Schreiben vom 30.5.2003 schloss die Beklagte den Ehemann der Kligerin vom Handel
bei ihr aus. Zur Begriindung verwies sie auf die vielen negativen Bewertungen des Klagers
mit der Folge, dass dieser als unseridses Mitglied einzustufen sei.. Der Ehemann der Klagerin |
wendete sich gegen den Ausschluss und bezeichnete die negativen Bewertungen anderer
Mitglieder als Rachebewertungen, weil er diese zuvor als negativ bewertet hatte. Haufiger

* Beanstandungspunkt war die bei Vertragsabschluss angeblich bereits bekannte Hohe der

Verpackungs- und Versandkosten. Wegen der weiteren Einzelheiten der Manoeh'ugen w1rd

auf die Seiten 6 ff der Klageschrift verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin stellte insoweit bei der Beklagten erfolglos einen Antrag auf

Loschung der negativen Bewertungen.
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Von ihrem Ehemann wurde die Kldgerin gebeten, so ihr urspriinglicher Vortrag, die Waren,
die er im Hinblick darauf, dass die Geschifte auf der eBay-Plattform so gut gingen, erworben
hatte, zu verduflern. :

Die Klagerin wurde am 7.7.2003 unter dem Namen il nach Uberpriifung ihrer
Angaben unbefristet zum Handel auf der eBay-Plattform zugelassen und wurde am-18.7.2003
ohne Vorwarnung vom Handel bei eBay ausgeschlossen, weil sie mit rnelli 111 im_
Zusammenhang stehe. Z-Vorsorglich erklirte die Beklagte die ordentliche Kiindigung zum
31.September 2003 (Anlage K 36 zur Klageschrift ). : .

Zum Zeitpunkt der Suspendierung der Kldgerin bot sie noch 78 Waren auf der Internet-
Plattform der Beklagten an, angeblich 47 Waren zu einem Gesamtpreis von 397,47 € waren
bereits vorgeboten, die ohne Sperrung des Accounts verduBert worden wéren .-

Die Kligerin wendet sich gegen diese Kiindigung, weil das Vorgehen der Beklagten quasi der
Sippenhaft gleichkomme. .

Mit der bei dem Landgericht Potsdam anhiingig gemachten Klage haben die Kldgerin und ihr
Ehemann beantragt, - ’ '
1. die Beklagte zu verurteilen, die Sperrungen der eBay-Accounts 4l und
2ol 2. f7uheben, _ : ‘ -
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Kldgerin einen Betrag von 397,47 € zu zahlen.
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kldgern simtliche materielle
Schiden, die aus der Sperrung der eBay-Accounts JENIN und annitalia
entstanden sind, zu ersetzen. '
hilfsweise den Rechtsstreit an das Landgericht Berlin zu verweisen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

31.Mai 2003 -dring

Die Beklagte hat die Zulassigkeit der Klage beanstandet. insbesondere die Zustandigkeit des
Landgerichts Potsdam gerigt.

- Sie hat behauptet, die Sperrung des Nutzerkpntos dés Ehemannes

wegen der negativen Bewertungen anderer Bieter — neun davon in der Zeit vom 26 Bis o

003 end gebotgn, weil dessen urspriinglich positives Bewertungsprofil dem
aktuellen in keiner Weise mehr entsprochen habe. Die Sperrung der Klagerin sei rechtens, weil es sich

der Klagerin war

augenscheinlich um eine Umgehung des dem Ehemann gegeniiber ausgespi'ochenen Verbots

der Nutzung der Internet-Plattform handele. Eigentlicher Inhaber i inn
ot Koo gomen , 1g _ er aber des Kontos sei der Ehemann |

Das Landgericht Potsdam (Aktenzeichen 2 O 49/04) hat die Klage des Ehemannes der Klagerin abgewiesen |
und den Rechtsstreit der Klagerin abgetrennt und an das erkennende Gericht verwiesen.
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Die Klagerin vertritt die Ansicht, die Beklagte habe ihren Ehemann nicht sperren dii i
negativé ik Selteshdh bR S siH{AKTATK UAd h'ifeﬂf.“g@?@éfﬁ?é&ttiéﬁtﬁ?ﬁé‘é’é‘gj&é?w(éﬁii De
E1_nze]he1ten wird auch auf den Schriftsatz vom 13.4.2004 — dort Seite 6 ff — verwiesen. V
Die Beklagte hitte priifen miissen, ob ihrem Ehemann schwere Verfehlungen zur Last éeleot
Wii_n_ien und ob insoweit eine Nutzungsbeschrinkung in Betracht kime. )
Bei ihrer Anmeldung handele es sich nicht um eine verbotenen Neuanmeldung unter anderem
Namen; denn es habe sich um ihren Warenbestand gehandelt.

Sie selbst sei nicht negativ aufgefallen

Die Kldger verhandeln mit den

bisherigen Antrdgen, soweit diese die Kldgerin betreffen.

‘Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird Bé_zug genommen auf den vorgetragenen
Inhalt der gewechselten Schriftsitze nebst Anlagen.

‘Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begriindet.

——"Dic Beklagle War Zur auBerordentlichen Sperrung des NUtzZerkontos der Kiagerimberechtigt—

Zwischen den Parteien ist ein Schuldverhiltnis gemdB § 311 Abs. 1 BGB begriindet worden,
nach dessen Inhalt die Kligerin die Internet-Plattform der Beklagten gegen Entgelt nutzen
durfie. : ,

Dieses Vertragsverhiltnis ist durch die seitens der Beklagten erkldrten Kiindigung wirksam
beendet. '

Die auBerordentliche Kiindigung ist wirksam. Analog § 626 BGB kann ein Schuldverhéltnis
~ ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist beendet werden, wenn einer Partei die Einhaltung de
Kiindigungsfrist nicht zumutbar ist. - ‘

So liegen die Dinge hier.
Die f(léigerin wollte — nachdem ihrem Mann die Nutzung der Infernet-Plattform seitens der

Beklagten gesperrt worden war- diese Sperrung umgehen, indem sie sich selbst als Nutzer
anmeldete.
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Mit dem Einwand, der Ehemann habe quasi fir ,inre* Waren die Internet-Plattform der Beklagten genutzt,

kann die Klagerin nicht gehért werden. Ihr Ehemann hatte sich personlich und nicht unter dem
Handelsunternehmen der Klégerin registrieren lassen.

Mit der Vertreibung dieser Waren unter spéter ihrem eigénen Namen sollte die Sperre tiir
ithren Mann umgangen werden, denn es wird nicht dargetan, dass die Kligerin nunmehr
'persénh'ch die Plattform nutzen wollte. '

Insoweit hat die Kligerin die Beklagte bei Vertragseingehung iiber eine Tatsache getduscht,
die im Verkehr als wesentlich anzusehen ist. Hitte die Klzigerin bereits mit dem Antrag die
Tatsache, dass sie die Ware an Stelle ihres Mannes anbieten wollte oder diesem eine neu
Nutzungsméglichkeit schaffen wollte, offenbart, so hitte sie im Hinblick auf dessen Sperrung
ohne weiteres die Registrierung nicht erreicht . Nichts anderes gilt, wenn es sich dabei um
Waren handelte, die ihr Ehemann fiir sie anbot. : _ .

Auf die Frage, ob die Sperre des Ehemannes zu recht erfolgte, wie das Landgericht Potsdam

bestitigte, musste das Gericht nicht eingehen, denn das andert an dem Vertrauensbruch der

- Kldgerin nichts.

Unabhiingig hiervon ist die Sperrung aber auch im Hinblick auf die erklirte ordentliche
Kindigung begriindet. : . _ :
Dabei kann offen bleiben, ob die Klauselin § 2 Abs. 10 der allgemeinen
Geschiftsbedingungen der Inhaltskontrolle standhilt, da die Beklagte auch bei

- Unwirksamkeit dieser Klausel den Vert ag entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

kiindigen kann.. ' : o

Wie bereits das Landgericht Berlin zum Aktenzeichen 180 600/02 ausgefiihrt hat, handelt es
sich bei dem zugrundeliegenden Vertragsverhiltnis um einen Dienstvertrag mit '
Geschéiﬁsbesorgungselcmenten ( Palandt-Sprau, Komm zum BGB, 62.Aufl. § 675 Rd 25,
Gaul WM 2000, 1783, 1784; Wilmer NTW-CoR. 2000,94,98).

Das Gericht hat weiter ausgefiihrt: : ‘

——rDaessichrumein Daverschuldvarhaltis handelt, ist eine ordentliche Kiindigung des
Vertragsverhiltnisses von Jjeder Partei grundsitzlich zuldssig, so lange ein ordentliches ,
Kiindigungsverhiltnis nicht aus geschlossen ist. Zu welcher Zeit und unter Einhaltung
welcher Kﬁndigungsfristen ein derartiger Vertrag gekiindigt werden kann, Iisst sich
unter Berticksichtigung aller wesentlichen Begleitumstinde unter Abwigung der
Interessenlage der Vertragsparteien nach Treu und Glauben und den Verkehrssitten

benachteiligt, §§ 9, 24 AGBGb Dies ist der Fall, wenn der Verwender durch die
Klausel seine Interessen auf Kosten des anderen Teils durchzusetzen vérsucht, ohne
dessen Belange angemessen zu berlicksichtigen, oder ihm einen angemessenen .
Ausgleich zu gewihren»Ein Indiz fiir die fehlende Angemessenheit in diesem Sinne
- kann die Abweichung von dispositiven gesetzlichen Bestimmungen sein, soweit' *
diese als -Ausdruck des Gerechtigkeitsgebots erscheinen.
b) . ’
Bei der vorzunehmenden Berticksichtigung der beiderseitigen Vertragsinteressen ist
das Interesse des Nutzers, seine Geschifte tiber die Plattform der Antragsgegnerin
anzubieten, abzuwigen mit dem Interesse der A.'ntragsgegnerin, fiir einen
ordnungsgemiBen Geschiftsab-
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lauf zu sorgen. Dabei ist im besonderen MaRe zu beachten, dass ‘bei Online-Marktplatzen &ine
erhohte Missbrauchsgefahr besteht, die in der Anonymitat der Nutzer bedingt ist. Der Online-
Anbieter hat nur begrenzt die Méglichkeit, mit bestimmten Sicherungsmaf&nahmen Zu versu-
chen, diesem Missbrauch zu begegnen. Die Antragsgegnerin hat um dieser latent bestehen-
den Missbrauchsgefahr begegnen zu kénnen, auch ein berechtig'tes Interesse daran, den Zu-
" gang zu ihrem O‘nline-Marktplatzes zu steuern. Andererseits nutzt der Antragsteller seit ldnge-
rem den in‘ine-Marktpiatz der Antragsgegnerin und hat glaubhaft gemacht, mit den Onliné—
Auktionen den Lebensunterhalt fir sich und seine Familie zu verdienen. Hier ist ein schit-
zenswertes lnteresse vorhanden, sich.auf eine Beendigung der Geschaﬁstatlgkelt In ange-
messener Zeit elnstellen zZu konnen Allerdings ist es fraghch ob von der Antragsgegnerin bei
der Vielzahi und Anonymitat der N_utzer verlangt werden kann, ihre Nutzer danach zu unter- |
' Vschei'den. obAdiese den Online-Marktplatz zur Exfstenzsicherung nutzen oder nur fir gelegent-
liche Geschafte. Das vereinbarte Kundngungsrecht der Antragsgegnerln von 14 Tagen zum
Monatsende onentlert sich an der Kindigungsfrist in § 621 Nr. 5 GB. Dles kann als ein Indiz

daflr gewertet'werden, dass die Regelungin § 2 Nr. 10 den Antragsteller als Nutzer nicht un-

""angemesSeh benachteiligt. Jedenfalls erscheint eine Kundlgungsfrlst d|e langer als d|e in §
622 BGB fiir Arbeitnehmer normierten Kindigungsfristen ist, als nicht angebracht, denn der’
Antragsteller kann nicht die Schutzwirdigkeit eines Arbeitnehmers beanspruchen. Unter die-
sen Umstanden ist mittlerweile dés Vertragsverhéitnis beendet denn eine Kindigungsfrist von

- mehr als zwei Monaten ist nicht mehr angemessen, wobei eine Kindigung nicht zum Monats-

ende zu erfolgen hat.

c)

éine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der.Ma’rktstellung der Antragsgegnerin. Es
ist gerichtsbekannt-, dass die Antragsgegnerin gegenwartig zwar das fuhrende Online-
Auktionshaus ist. Dennoch kann der Antragsteller daraus keinen Anspruch auf einen Zugang

herleiten. Aus der Tatsache des Marktflhrers I4sst sich eine marktbeherrschende Stellung

ZP 550
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“nicht ableiten. Es sind auch weitere Auktionshiuser neben der Beklagten téﬁg. Die
Kligerin kann den Online-Markt auch durch eigene Angebote nutzen.“

Aufgrund dieser Erwdgungen hat das Landgericht Berlin -Aktenzeichen 18 O 600/02-
zutreffend die Wirksamkeit des § 2 Abs. 10 der AGB der Beklaoten bejahLDas
erkennende Gericht schlieft sich dieser Entscheidung an. '

Insoweit war der Antrag auf Sperrung abqueisen.

Der Klagerin steht aber auch kein Anspruch auf Schadensersatz Zu.

Ein Schadensersatzanspruch ist nicht gegeben, denn die auBerordentliche Kiindigung -
des Vertrages Wwar — wie oben dargestellt, rechtens. - ¢ - .

" Die Klagerln hat aber auch keinen Anspruch auf Schadensersatz weil die ohnehln einen Schaden nicht
hinreichend dargetan hat.

Weder sind die Waren im einzelnen dargestellt, noch besagt die Behauptung, dass
entsprechende Vorgebote vorlagen, dass die vorzeitige Beendigung einen
wirtschaftlichen Schaden bei der Kldgerin verursachte. Die Kligerin hat das Eigentum
an der Ware durch die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhiltnisses behalten.

Nach allem war die Klage mit der Kostegfolge des § 91 ZPO abzuweisen.
Die prozessuale Nebenentscheidung im Ubrigen beruht auf dem § 709 ZPO.

Fisch
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Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik

- Landgericht Berlin
- Im Namen des Volkes
o Urteil |

Geschaftsnummer: 14 O 482/04 verkindetam:  28.12.2004

Wolff
_ : L _ : Justizsekretarin z. A.
Indem Rechtsstreit .
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1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Héhe des beizutreibenden

Betrages zuziiglich 10% vorlaufig vollstreckbar |
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Tatbestand

Die Beklagte betreibt unter der Bezeichnung eBay einen Online-Marktplatz. Es handelt sich
um eine Internetplattform, auf der privaten Endverbrauchern und Gewerbetreibenden die
 Moglichkeit gegeben wird, nach Durchfijhrung einer Registrierung selbstindig Waren zum
- Verkauf gegen Hochstgebot anzubieten. Die Beklagte stellt fiir die Nutzer lediglich die
Plattform zur Verfligung. Schutz vor unredlichen und von der Beklagten verbotenen
Geschiftspraktiken bietet den Kauﬁnteressenten die mogliche Einsicht in Bewertungsprofile
anderer Bieter.
In der ab 1. Juni 2003 gultlgen Fassung der Allgememen Geschiiftsbedingungen der
Beklagten heilit es uw.a.:
§ 4 Sperrung, Widerruf und Kiindigung
1. eBay kann ein Mitglied sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass
' ein Mitglied bei der Nutzung gegen diese AGB, die ebay-Grundsiitze oder '
geltendes Recht verstofit oder wenn eBay ein sonstiges berechtzgtes Interesse
an der Sperrung eines Mitglieds hat.
~2Bay kann ein Mitglied insbesondere dann sperren, wenn es
-+ wiederholt im Bewertungssystem gemdf3 § 4 negative Bewertungen erhalten
hat und die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen
Marktteilnehmer geboten ist;
- bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat; B
im Zusammenhang mit seiner Nutzung der eBay—Websn‘e Rechte Dritter
verletzt oder
- Leistungen von eBay missbraucht
- oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt..........
2. Sobald ein Mitglied gesperrt wurde, darf dieses Mztglzed die eBay—Webszte
nicht mehr nutzen und sich erneut anmelden.........
3. Das Mitglied kann den Nutzungsvertrag jederzeéit kiindigen...... :
4. ebay kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen
zum Monatsende kiindigen. Das Recht zur Sperrung bleibt hiervon

unoerunrr .....
Wegen der weiteren Regelungen wird auf die Anlage B 1 zur Klageerwiderung verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin, der in ihrem Handelsunternehmen angestellt ist, war Mitglied der
Beklagten und wickelte unter der Bezeichnung 4l in dem Zeitraum von Januar 2003 bis
Mai 2003 iiber 1000 Kontrakte mit anderen Parteien iiber diese Plattform ab. Uber Internet
verkaufte er allgemein pro Monat ca 200 Waren und kaufte 400 neue Waren, um diese
anschlieBend zum Kauf anzubieten
Mit Schreiben vom 30.5.2003 schloss die Beklagte den Ehemann der Kligerin vom Handel
bei ihr aus. Zur Begriindung verwies sie auf die vielen negativen Bewertungen des Klagers
mit der Folge, dass dieser als unseridses Mitglied einzustufen sei.. Der Ehemann der Klagerin |
wendete sich gegen den Ausschluss und bezeichnete die negativen Bewertungen anderer
Mitglieder als Rachebewertungen, weil er diese zuvor als negativ bewertet hatte. Haufiger

* Beanstandungspunkt war die bei Vertragsabschluss angeblich bereits bekannte Hohe der

Verpackungs- und Versandkosten. Wegen der weiteren Einzelheiten der Manoeh'ugen w1rd

auf die Seiten 6 ff der Klageschrift verwiesen.

Der Ehemann der Kligerin stellte insoweit bei der Beklagten erfolglos einen Antrag auf

Loschung der negativen Bewertungen.
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Von ihrem Ehemann wurde die Kldgerin gebeten, so ihr urspriinglicher Vortrag, die Waren,
die er im Hinblick darauf, dass die Geschifte auf der eBay-Plattform so gut gingen, erworben
hatte, zu verduflern. :

Die Klagerin wurde am 7.7.2003 unter dem Namen il nach Uberpriifung ihrer
Angaben unbefristet zum Handel auf der eBay-Plattform zugelassen und wurde am-18.7.2003
ohne Vorwarnung vom Handel bei eBay ausgeschlossen, weil sie mit rnelli 111 im_
Zusammenhang stehe. Z-Vorsorglich erklirte die Beklagte die ordentliche Kiindigung zum
31.September 2003 (Anlage K 36 zur Klageschrift ). : .

Zum Zeitpunkt der Suspendierung der Kldgerin bot sie noch 78 Waren auf der Internet-
Plattform der Beklagten an, angeblich 47 Waren zu einem Gesamtpreis von 397,47 € waren
bereits vorgeboten, die ohne Sperrung des Accounts verduBert worden wéren .-

Die Kligerin wendet sich gegen diese Kiindigung, weil das Vorgehen der Beklagten quasi der
Sippenhaft gleichkomme. .

Mit der bei dem Landgericht Potsdam anhiingig gemachten Klage haben die Kldgerin und ihr
Ehemann beantragt, - ’ '
1. die Beklagte zu verurteilen, die Sperrungen der eBay-Accounts 4l und
2ol 2. f7uheben, _ : ‘ -
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Kldgerin einen Betrag von 397,47 € zu zahlen.
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kldgern simtliche materielle
Schiden, die aus der Sperrung der eBay-Accounts JENIN und annitalia
entstanden sind, zu ersetzen. '
hilfsweise den Rechtsstreit an das Landgericht Berlin zu verweisen.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

31.Mai 2003 -dring

Die Beklagte hat die Zulassigkeit der Klage beanstandet. insbesondere die Zustandigkeit des
Landgerichts Potsdam gerigt.

- Sie hat behauptet, die Sperrung des Nutzerkpntos dés Ehemannes

wegen der negativen Bewertungen anderer Bieter — neun davon in der Zeit vom 26 Bis o

003 end gebotgn, weil dessen urspriinglich positives Bewertungsprofil dem
aktuellen in keiner Weise mehr entsprochen habe. Die Sperrung der Klagerin sei rechtens, weil es sich

der Klagerin war

augenscheinlich um eine Umgehung des dem Ehemann gegeniiber ausgespi'ochenen Verbots

der Nutzung der Internet-Plattform handele. Eigentlicher Inhaber i inn
ot Koo gomen , 1g _ er aber des Kontos sei der Ehemann |

Das Landgericht Potsdam (Aktenzeichen 2 O 49/04) hat die Klage des Ehemannes der Klagerin abgewiesen |
und den Rechtsstreit der Klagerin abgetrennt und an das erkennende Gericht verwiesen.
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Die Klagerin vertritt die Ansicht, die Beklagte habe ihren Ehemann nicht sperren dii i
negativé ik Selteshdh bR S siH{AKTATK UAd h'ifeﬂf.“g@?@éfﬁ?é&ttiéﬁtﬁ?ﬁé‘é’é‘gj&é?w(éﬁii De
E1_nze]he1ten wird auch auf den Schriftsatz vom 13.4.2004 — dort Seite 6 ff — verwiesen. V
Die Beklagte hitte priifen miissen, ob ihrem Ehemann schwere Verfehlungen zur Last éeleot
Wii_n_ien und ob insoweit eine Nutzungsbeschrinkung in Betracht kime. )
Bei ihrer Anmeldung handele es sich nicht um eine verbotenen Neuanmeldung unter anderem
Namen; denn es habe sich um ihren Warenbestand gehandelt.

Sie selbst sei nicht negativ aufgefallen

Die Kldger verhandeln mit den

bisherigen Antrdgen, soweit diese die Kldgerin betreffen.

‘Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird Bé_zug genommen auf den vorgetragenen
Inhalt der gewechselten Schriftsitze nebst Anlagen.

‘Entscheidungsgriinde

Die Klage ist nicht begriindet.

——"Dic Beklagle War Zur auBerordentlichen Sperrung des NUtzZerkontos der Kiagerimberechtigt—

Zwischen den Parteien ist ein Schuldverhiltnis gemdB § 311 Abs. 1 BGB begriindet worden,
nach dessen Inhalt die Kligerin die Internet-Plattform der Beklagten gegen Entgelt nutzen
durfie. : ,

Dieses Vertragsverhiltnis ist durch die seitens der Beklagten erkldrten Kiindigung wirksam
beendet. '

Die auBerordentliche Kiindigung ist wirksam. Analog § 626 BGB kann ein Schuldverhéltnis
~ ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist beendet werden, wenn einer Partei die Einhaltung de
Kiindigungsfrist nicht zumutbar ist. - ‘

So liegen die Dinge hier.
Die f(léigerin wollte — nachdem ihrem Mann die Nutzung der Infernet-Plattform seitens der

Beklagten gesperrt worden war- diese Sperrung umgehen, indem sie sich selbst als Nutzer
anmeldete.
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Mit dem Einwand, der Ehemann habe quasi fir ,inre* Waren die Internet-Plattform der Beklagten genutzt,

kann die Klagerin nicht gehért werden. Ihr Ehemann hatte sich personlich und nicht unter dem
Handelsunternehmen der Klégerin registrieren lassen.

Mit der Vertreibung dieser Waren unter spéter ihrem eigénen Namen sollte die Sperre tiir
ithren Mann umgangen werden, denn es wird nicht dargetan, dass die Kligerin nunmehr
'persénh'ch die Plattform nutzen wollte. '

Insoweit hat die Kligerin die Beklagte bei Vertragseingehung iiber eine Tatsache getduscht,
die im Verkehr als wesentlich anzusehen ist. Hitte die Klzigerin bereits mit dem Antrag die
Tatsache, dass sie die Ware an Stelle ihres Mannes anbieten wollte oder diesem eine neu
Nutzungsméglichkeit schaffen wollte, offenbart, so hitte sie im Hinblick auf dessen Sperrung
ohne weiteres die Registrierung nicht erreicht . Nichts anderes gilt, wenn es sich dabei um
Waren handelte, die ihr Ehemann fiir sie anbot. : _ .

Auf die Frage, ob die Sperre des Ehemannes zu recht erfolgte, wie das Landgericht Potsdam

bestitigte, musste das Gericht nicht eingehen, denn das andert an dem Vertrauensbruch der

- Kldgerin nichts.

Unabhiingig hiervon ist die Sperrung aber auch im Hinblick auf die erklirte ordentliche
Kindigung begriindet. : . _ :
Dabei kann offen bleiben, ob die Klauselin § 2 Abs. 10 der allgemeinen
Geschiftsbedingungen der Inhaltskontrolle standhilt, da die Beklagte auch bei

- Unwirksamkeit dieser Klausel den Vert ag entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

kiindigen kann.. ' : o

Wie bereits das Landgericht Berlin zum Aktenzeichen 180 600/02 ausgefiihrt hat, handelt es
sich bei dem zugrundeliegenden Vertragsverhiltnis um einen Dienstvertrag mit '
Geschéiﬁsbesorgungselcmenten ( Palandt-Sprau, Komm zum BGB, 62.Aufl. § 675 Rd 25,
Gaul WM 2000, 1783, 1784; Wilmer NTW-CoR. 2000,94,98).

Das Gericht hat weiter ausgefiihrt: : ‘

——rDaessichrumein Daverschuldvarhaltis handelt, ist eine ordentliche Kiindigung des
Vertragsverhiltnisses von Jjeder Partei grundsitzlich zuldssig, so lange ein ordentliches ,
Kiindigungsverhiltnis nicht aus geschlossen ist. Zu welcher Zeit und unter Einhaltung
welcher Kﬁndigungsfristen ein derartiger Vertrag gekiindigt werden kann, Iisst sich
unter Berticksichtigung aller wesentlichen Begleitumstinde unter Abwigung der
Interessenlage der Vertragsparteien nach Treu und Glauben und den Verkehrssitten

benachteiligt, §§ 9, 24 AGBGb Dies ist der Fall, wenn der Verwender durch die
Klausel seine Interessen auf Kosten des anderen Teils durchzusetzen vérsucht, ohne
dessen Belange angemessen zu berlicksichtigen, oder ihm einen angemessenen .
Ausgleich zu gewihren»Ein Indiz fiir die fehlende Angemessenheit in diesem Sinne
- kann die Abweichung von dispositiven gesetzlichen Bestimmungen sein, soweit' *
diese als -Ausdruck des Gerechtigkeitsgebots erscheinen.
b) . ’
Bei der vorzunehmenden Berticksichtigung der beiderseitigen Vertragsinteressen ist
das Interesse des Nutzers, seine Geschifte tiber die Plattform der Antragsgegnerin
anzubieten, abzuwigen mit dem Interesse der A.'ntragsgegnerin, fiir einen
ordnungsgemiBen Geschiftsab-
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lauf zu sorgen. Dabei ist im besonderen MaRe zu beachten, dass ‘bei Online-Marktplatzen &ine
erhohte Missbrauchsgefahr besteht, die in der Anonymitat der Nutzer bedingt ist. Der Online-
Anbieter hat nur begrenzt die Méglichkeit, mit bestimmten Sicherungsmaf&nahmen Zu versu-
chen, diesem Missbrauch zu begegnen. Die Antragsgegnerin hat um dieser latent bestehen-
den Missbrauchsgefahr begegnen zu kénnen, auch ein berechtig'tes Interesse daran, den Zu-
" gang zu ihrem O‘nline-Marktplatzes zu steuern. Andererseits nutzt der Antragsteller seit ldnge-
rem den in‘ine-Marktpiatz der Antragsgegnerin und hat glaubhaft gemacht, mit den Onliné—
Auktionen den Lebensunterhalt fir sich und seine Familie zu verdienen. Hier ist ein schit-
zenswertes lnteresse vorhanden, sich.auf eine Beendigung der Geschaﬁstatlgkelt In ange-
messener Zeit elnstellen zZu konnen Allerdings ist es fraghch ob von der Antragsgegnerin bei
der Vielzahi und Anonymitat der N_utzer verlangt werden kann, ihre Nutzer danach zu unter- |
' Vschei'den. obAdiese den Online-Marktplatz zur Exfstenzsicherung nutzen oder nur fir gelegent-
liche Geschafte. Das vereinbarte Kundngungsrecht der Antragsgegnerln von 14 Tagen zum
Monatsende onentlert sich an der Kindigungsfrist in § 621 Nr. 5 GB. Dles kann als ein Indiz

daflr gewertet'werden, dass die Regelungin § 2 Nr. 10 den Antragsteller als Nutzer nicht un-

""angemesSeh benachteiligt. Jedenfalls erscheint eine Kundlgungsfrlst d|e langer als d|e in §
622 BGB fiir Arbeitnehmer normierten Kindigungsfristen ist, als nicht angebracht, denn der’
Antragsteller kann nicht die Schutzwirdigkeit eines Arbeitnehmers beanspruchen. Unter die-
sen Umstanden ist mittlerweile dés Vertragsverhéitnis beendet denn eine Kindigungsfrist von

- mehr als zwei Monaten ist nicht mehr angemessen, wobei eine Kindigung nicht zum Monats-

ende zu erfolgen hat.

c)

éine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der.Ma’rktstellung der Antragsgegnerin. Es
ist gerichtsbekannt-, dass die Antragsgegnerin gegenwartig zwar das fuhrende Online-
Auktionshaus ist. Dennoch kann der Antragsteller daraus keinen Anspruch auf einen Zugang

herleiten. Aus der Tatsache des Marktflhrers I4sst sich eine marktbeherrschende Stellung

ZP 550
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“nicht ableiten. Es sind auch weitere Auktionshiuser neben der Beklagten téﬁg. Die
Kligerin kann den Online-Markt auch durch eigene Angebote nutzen.“

Aufgrund dieser Erwdgungen hat das Landgericht Berlin -Aktenzeichen 18 O 600/02-
zutreffend die Wirksamkeit des § 2 Abs. 10 der AGB der Beklaoten bejahLDas
erkennende Gericht schlieft sich dieser Entscheidung an. '

Insoweit war der Antrag auf Sperrung abqueisen.

Der Klagerin steht aber auch kein Anspruch auf Schadensersatz Zu.

Ein Schadensersatzanspruch ist nicht gegeben, denn die auBerordentliche Kiindigung -
des Vertrages Wwar — wie oben dargestellt, rechtens. - ¢ - .

" Die Klagerln hat aber auch keinen Anspruch auf Schadensersatz weil die ohnehln einen Schaden nicht
hinreichend dargetan hat.

Weder sind die Waren im einzelnen dargestellt, noch besagt die Behauptung, dass
entsprechende Vorgebote vorlagen, dass die vorzeitige Beendigung einen
wirtschaftlichen Schaden bei der Kldgerin verursachte. Die Kligerin hat das Eigentum
an der Ware durch die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhiltnisses behalten.

Nach allem war die Klage mit der Kostegfolge des § 91 ZPO abzuweisen.
Die prozessuale Nebenentscheidung im Ubrigen beruht auf dem § 709 ZPO.

Fisch
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